
Für den Verein______

BEITRITTSERKLÄRUNG

TSV GRABEN-NEUDORF e.V.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim TSV Graben-Neudorf e.V.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

Name, Vorname Geburtsdatum

Strasse, Hausnummer PLZ, Wohnort

Geschlecht: männlich Familienstand: Abteilung:

weiblich

andere

Mitgliedsart Mitgliedsart

Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre siehe Beitragsordnung Familienbeitrag siehe Beitragsordnung

Schüler, Azubi, Studenten siehe Beitragsordnung Ehepaare oder Eheähnliche siehe Beitragsordnung

Aktives Mitglied Erwachsener siehe Beitragsordnung Lebensgemeinschaft

Passives Mitglied Erwachsener siehe Beitragsordnung Ehrenmitglied aktiv siehe Beitragsordnung

Die Mitgliedsbeiträge finden sie in der Beitragsordnung auf Seite 4. Bitte diese durchlesen.

   Die anfallenden Kosten finden sie in der Beitragsordnung ab Seite 4.

Besteht bereits über einen anderen Familienangehörigen eine Familienmitgliedschaft?

 JA 

Name, Vorname des zahlenden Familienmitglied

 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 

 gültigen Fassung an.  Satzung sowie Ordnungen abrufbar auf der Website www.tsv-graben-neudorf.de

 Die nachfolgend aufgeführten bzw. abgedruckten Informationspflichten  gemäß Artikel 13 und 14 

 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)  habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

 
Ort, Datum Unterschrift Mitglied

 
Ort, Datum

 Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt  und hierfür
  auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.

 Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig  erfolgt und 
 jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

 
Ort, Datum

(bitte aus beiliegender Auflistung auswählen)

* Ich habe zur Kenntnis genommen, dass für die Abteilung Tanzsport (TSA) ein Zusatzbeitrag zu entrichten ist. 

Bei Ja, bitte zahlendes Mitglied angeben:    

Unterschrift Mitglied / Unterschriften der gesetzlichen 

Vertreter bei Minderjährigen

Email-AdresseTelefonnummer (Festnetz/Mobil)

Freiwillige Angaben:

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 

bzw. Geschäftsunfähigen

ledig

Beitrag 

EUR / Jahr

verheiratet

 NEIN

Bearbeitungsvermerke des Vereins

Mitgliedsnummer: ______________________
 

Eintrittsdatum:       ______________________
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Für den Verein______

EINWILLIGUNG VERÖFFENTLICHUNG BILDER

TSV GRABEN-NEUDORF e.V.

 
Ort, Datum Unterschrift Mitglied

Vor- und Nachname gesetzlicher Vertreter bzw. beider Vertreter: 1.

2.

Datum und Unterschrift gesetzlicher Vertreter bzw. beider Vertreter: 1.

2.

Der Vorstand weist darauf hin, dass er auch über das sog. berechtigte Interesse des Vereins im Sinne des Art.

6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe f) DSGVO hinaus personenbezogene Daten, insbesondere Fotos, verarbeiten,

insbesondere – auch im Internet – veröffentlichen will. Dies dient dazu, die Öffentlichkeit über das

Vereinsgeschehen zu informieren und den Verein zu präsentieren.

Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken, insbesondere für eine Verletzung des Allgemeinen

Persönlichkeitsrechts, zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten, einschließlich

Fotos und Videos, nach der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit und damit auch in

Staaten, abrufbar sind, die keine der mit Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, sowie

die Vertraulichkeit, Unverletzlichkeit, Echtheit und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht

garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Verarbeitung und insbesondere zur Veröffentlichung seiner 

Daten bzw. der Daten seines Kindes, im Internet freiwillig und kann diese jederzeit - mit Wirkung für die Zukunft 

– ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an den Vorstand des TSV Graben-Neudorf 

e. V. Bismarckstr. 47, 76676 Graben- Neudorf oder an datenschutz@tsv-graben-neudorf.de.

Der Vorstand weist weiter darauf hin, dass ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen zur

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann ein umfassender Datenschutz,

insbesondere die vollständige Löschung der Daten im Internet, nicht garantiert werden.

Ich willige ein, dass personenbezogene Daten, insbesondere allgemeine Daten, wie z. B. Vor- und Nachname,

sonstige Daten, wie z. B. Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppe, sowie Bild- und Tonmaterial von

meiner Person und/ oder der meines Kindes wie oben angegeben verarbeitet und insbesondere in folgenden

Medien veröffentlicht werden dürfen: 

Einwilligung in die Datenverarbeitung zum Zwecke der Information der Öffentlichkeit über
das Vereinsgeschehen, insbesondere die Veröffentlichung von Bild- und Tonmaterial im Internet

Einwilligungserklärung

 Soziale Medien des Vereins (Bsp. Facebook, Instagram)  --> Nur bei Erwachsenen und Kindern ab 14 Jahren

 regionale Presseerzeugnisse (z.B. Ortsblatt, Zeitung)

 Homepage des Vereins - derzeit www.tsv-graben-neudorf.de

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen,  ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des gesetzlichen 

Vertreters oder bei geteiltem Sorgerecht beider gesetzlichen Vertreter zwingend erforderlich.

Bearbeitungsvermerke des Vereins

Mitgliedsnummer: ______________________
 

Eintrittsdatum:       ______________________
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Für den Verein______

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

TSV GRABEN-NEUDORF e.V.

Gläubiger-Identifikationsnummer DE93ZZZ00000408605  

IBAN DE

Kontoinhaber:

Strasse

PLZ / Ort Name des Mitglieds, falls nicht Kontoinhaber

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten  die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

Name, Vorname

BIC / SWIFT

Ich ermächtige den TSV Graben-Neudorf e.V. , die fälligen Mitgliedsbeiträge jährlich zum 10. April, den 

anteiligen Mitgliedsbeitrag im Eintrittsjahr am 10. Juli bzw. 10. Oktober von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TSV Graben-Neudorf e.V. 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Bearbeitungsvermerke des Vereins

Mitgliedsnummer: ______________________
 

Eintrittsdatum:       ______________________
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Diese Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von 

Beiträgen an den Verein.  

 

1. Mitgliedsbeiträge 
 

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.  

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell: 
 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre     EUR   60,00 

Schüler, Azubi, Studenten*      EUR   60,00 

Erwachsene       EUR    90,00 

Passiv       EUR    30,00 

Familienbeitrag (bis 2 Erw. mit Kindern unter 18 Jahre)   EUR 160,00  

Ehepaare oder Eheähnliche Lebensgemeinschaft   EUR 140,00 

Ehrenmitglied aktiv      EUR   30,00 
 

*Der Tarif Schüler, Azubi, Studenten gilt für 18-21 Jahre. Ab 22 Jahren nur mit Nachweis. 
 

 

2. Zusatzbeiträge 
 

Die Höhe der Zusatzbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.  

Ein Tanzpaar wird beim Mitgliedsbeitrag als Familie geführt. 

Mitgliedsbeitrag für die TSA im TSV Graben-Neudorf Beitrag pro Person 

Kategorie Anteile Mitgliedbeitrag TSA-Zusatzbeitrag Gesamt 

    Jährl. Mntl. Jährl. Mntl. Jährl. Mntl. 

Turniergruppe 
1/2 Familienbeitrag pro 
Person 
TSA Abteilungsbeitrag 80,00 € 6,66 € 180,00 € 15,00 € 260,00 € 21,66 € 

Turniergruppe ermäßigt 1 
Kinder und Jugendliche (<18) 

Kinder u. Jugendlich 
TSA Abteilungsbeitrag 60,00 € 5,00 € 144,00 € 12,00 € 204,00 € 17,00 € 

Turniergruppe ermäßigt 2 
Azubis/Studenten mit 
Nachweis 18. bis max. 25.LJ. 

1/2 Familienbeitrag pro 
Person 
TSA Abteilungsbeitrag 80,00 € 6,66 € 144,00 € 12,00 € 260,00 € 21,66 € 

Gesellschaftstanz 
1/2 Familienbeitrag pro 
Person 
TSA Abteilungsbeitrag 80,00 € 6,66 € 144,00 € 12,00 € 260,00 € 21,66 € 

Kindergruppe 
Kinderbeitrag pro Person 
TSA Abteilungsbeitrag 60,00 € 5,00 € 96,00 € 8,00 € 204,00 € 17,00 € 

Seniorentanzgruppe 
TSV-Beitrag pro Person 
TSA Abteilungsbeitrag 90,00 € 7,50 € 96,00 € 8,00 € 186,00 € 15,50 € 

Passive Mitglieder 
TSV-Beitrag pro Person 
TSA Abteilungsbeitrag 30,00 € 2,50 € 18,00 € 1,50 € 48,00 € 4,00 € 

Ehrenmitglieder 
TSV-Beitrag pro Person 
TSA Abteilungsbeitrag 30,00 € 2,50 € 00,00 € 0,00 € 30,00 € 2,50 € 

 

Erläuterungen zu Punkt 1 und 2 siehe auf Seite 2.  
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Für Ihre Unterlagen 

 

Erläuterungen zu den Mitglieds- und Zusatzbeiträgen 

Ermäßigungen sind auf schriftlichen Antrag zulässig. Anträge auf Änderung der Beitragshöhe sind mit 

entsprechenden Nachweisen dem Vorstand oder der Mitgliederverwaltung vorzulegen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jährlich am 15. April. 

Der Einzug des Zusatzbeitrags erfolgt vierteljährlich jeweils zum Quartalsende. 

Alle Beiträge werden mittels Lastschriftverfahren eingezogen.  

Eventuell anfallende Stornogebühren gehen, soweit sie das Mitglied zu verantworten hat, zu Lasten 

des Mitgliedes. 

 

3.  Kündigung 

Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich erfolgen und ist nur mit einer Frist von 4 Wochen 

zum Jahresende möglich. 

 

Die Kündigung des Zusatzbeitrags für die Abteilung Tanzsport (TSA) muss schriftlich erfolgen und ist 

nur mit einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende möglich (Die Mitgliedschaft ist davon unberührt). 
 

4.  Mitgliederdaten 

Änderungen von Anschrift, Name oder Bankverbindung müssen der Mitgliederverwaltung 

unverzüglich mitgeteilt werden.  

5.  Anmeldegebühr 

Für die Erstanmeldung wird eine einmalige Aufnahmegebühr für 15€ erhoben. 



MERKBLATT INFORMATIONSPFLICHT 
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 Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 
 

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO (im Folgenden: DSGVO) hat der Verantwortliche einer 

betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen 

bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach. 

 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:  
 

Turn- und Sportverein Graben-Neudorf e.V., Bismarckstr. 47, 76676 Graben-Neudorf, gesetzlich 

vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB, Herr Franz Müller, Herr Timo Heil, Frau Sandra 

Steinsdörfer und Frau Andrea Zimmermann-Blank; E-Mail: geschaeftsstelle@tsv-graben-

neudorf.de  

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten: 
 

Turn- und Sportverein Graben-Neudorf e.V., Anja Mezger, 76676 Graben-Neudorf,  

E-Mail: datenschutz@tsv-graben-neudorf.de 

 

3. Kategorien personenbezogener Daten und Zwecke, für die personenbezogene Daten 

verarbeitet werden: 
 

a) Wenn Sie Mitglied bei uns werden, erheben wir folgende Daten: 

• Vorname, Nachname 

• Anschrift 

• Geschlecht 

• Geburtsdatum 

• Bankverbindung 

• Familienstand 

• Familienzugehörigkeit im Falle einer Familienmitgliedschaft 

• Eine gültige E-Mail-Adresse 

• Telefonnummer (freiwillige Angabe) 

• Ggf. Fotos (freiwillige Angabe) 

 

b) Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses 

verarbeitet (z.B. zur Identifikation des Mitglieds, Einladung zu Versammlungen und 

Korrespondenz allgemein, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes (z.B. Spielerpässe), 

Ehrungen vom Verein und Landesverbände.  

 

Darüber hinaus werden zum Zwecke der Information der Öffentlichkeit über das 

Vereinsgeschehen im Rahmen des berechtigten Vereinsinteresses im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 

1 Buchstabe f) DSGVO und ggf. auch darüber hinaus, personenbezogene Daten, insbesondere 

auch Fotos, im Zusammenhang mit sportlichen und öffentlichen Ereignissen, wie z. B. bei 

Wettkämpfen, Vereinsfesten (z.B. Fasching, Sommerfest) u. a. einschließlich der 

Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen 

Medien, in der Vereins-App, in lokalen, regionalen und überregionalen Printmedien, sowie auf 

Seiten der Fachverbände verarbeitet, insbesondere auch veröffentlicht. 

 

Zum Zwecke der Durchführung der Übungsstunden werden von den Übungsleitern des Vereins 

ggf. Listen der Übungsgruppen mit personenbezogenen Daten geführt (ähnlich Riegenbuch).  

Die Daten werden zur Begehung von Vereins- oder Landesverbands-Ehrungen sowie Jubiläen 

(z. B. runden Geburtstagen) der betroffenen Person verarbeitet. 

mailto:geschaeftsstelle@tsv-graben-neudorf.de
mailto:geschaeftsstelle@tsv-graben-neudorf.de
mailto:datenschutz@tsv-graben-neudorf.de
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4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt und berechtigte Interessen: 
 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel zur Erfüllung eines 

Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO und ist zur Erfüllung der beiderseitigen 

vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Bei dem Vertragsverhältnis handelt es sich um das 

Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und insbesondere auch um die Teilnahme am Spielbetrieb 

der Fachverbände.  

 

Die Speicherung bestimmter Daten im Vereinsarchiv im Rahmen der Vereinschronik erfolgt zur 

Wahrung berechtigter Interessen des Vereins gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO, namentlich 

dem Interesse an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und 

Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften. 

 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet, sozialen Medien oder in lokalen, 

regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des 

Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht hierbei 

in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In 

diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer 

zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins 

veröffentlicht.  

 

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, ohne dass diese zur Erfüllung des Vertrages oder 

zur Wahrnehmung berechtigter Interessen des Vereins erforderlich sind, erfolgt die Verarbeitung 

aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.  
 

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
 

Eine Übermittlung an Dritte, insbesondere in ein Drittland, zu anderen als den im Folgenden 

aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. B) DSGVO für das Mitgliedschaftsverhältnis oder zur 

Wahrnehmung berechtigter Interessen des Verantwortlichen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) 

DSGVO erforderlich ist, werden Daten an Dritte weitergegeben. 

 

Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der 

Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines 

Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachverband 

weitergegeben.  

 

Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an das 

jeweilige Kreditinstitut des Vereins, zurzeit die Sparkasse Karlsruhe, weitergeleitet. 

 

Zum Zwecke der Bezuschussung für Jugendarbeit von der Gemeinde und der 

Übungsleiterpauschale vom Sportbund werden personenbezogene Daten an die Gemeinde 

Graben-Neudorf und den Badischen Sportbund übermittelt. 

 

Im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen werden im Zuge der Berichterstattung Daten und 

insbesondere auch Lichtbilder an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt 

sowie im Internet, insbesondere auf der Internetseite des Vereins und in sozialen Medien, 

veröffentlicht. 
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Für den Zweck von Vereins- und Landesverband-Ehrungen werden personenbezogene Daten 

an den jeweiligen Landesfachverband zur Verfügung gestellt. 

 

Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung mittels des Programms „NetXP Verein“ werden 

personenbezogene Daten bei unserem Auftragsdatenverarbeiter NetXP GmbH verarbeitet und 

gespeichert. Durch die Nutzung des externen Anbieters wird die Verwaltung der Mitgliederdaten 

erheblich für den Verein vereinfacht und erleichtert. Auch im Punkto Datensicherung ist eine 

höhere Verfügbarkeit gewährleistet. 

 

Zum Zwecke der Homepage werden beim Besuch der Vereinsseite (www.tsv-graben-neudorf.de)  

personenbezogene Daten für die notwendige Darstellung der Homepage bei unserem Provider 

zurzeit die STRATO AG verarbeitet. 

 

Zum Zwecke der Verein-App werden beim Verwenden der Vereins-App personenbezogene 

Daten für die notwendige Darstellung der App-Seiten bei unserem Provider zurzeit die VMAPIT 

GmbH verarbeitet. 

 

Zum Zwecke eines möglichen Sportunfalls werden für die Versicherungsübernahme die zu 

diesem Fall notwendigen personenbezogenen Daten an den Versicherer zurzeit die ARAG 

Allgemeine Versicherung AG weitergeben und verarbeitet. 

 

Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten jeweils ausschließlich zu den genannten 

Zwecken verarbeitet werden. 

 

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 

möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer: 
 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.  

Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden grundsätzlich alle Daten gelöscht, sofern und solange 

sie nicht im Rahmen von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO gemäß den gesetzlichen 

Aufbewahrungs- und Dokumentationsfristen insbesondere hinsichtlich steuer- und 

handelsrechtlicher Art vorgehalten werden müssen. In der Zeit zwischen Beendigung der 

Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.  

 

Bestimmte Daten werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei 

handelt es sich um Vornamen, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere 

sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der 

Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen 

Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung 

der Mannschaften zugrunde. 

 

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen 

die nachfolgenden Rechte zu: 
 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO: 

Das Recht, über die beim Verein gespeicherten personenbezogenen Daten, insbesondere 

hinsichtlich der Verarbeitungszwecke, die Kategorien der Daten und Empfänger, die 

Speicherdauer, das Bestehen der Rechte als Betroffener, die Herkunft der Daten, sofern sie 

nicht vom Verein erhoben wurden, und das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung, 

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGV: 

http://www.tsv-graben-neudorf.de/
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Das Recht, unverzüglich die Berichtigung oder Vervollständigung der gespeicherten Daten 

zu verlangen, 

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO: 

Das Recht, die Löschung der gespeicherten Daten zu verlangen, soweit sie nicht zur 

Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist, 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO: 

Das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen, soweit die 

Richtigkeit der Daten vom Betroffenen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die 

Löschung vom Betroffenen aber abgelehnt wird, die Daten vom Verein aber nicht mehr 

benötigt werden, der Betroffene sie aber noch zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt oder der Betroffene gemäß Art. 21 DSGVO 

Widerspruch eingelegt hat, 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO: 

Das Recht, die vom Betroffenen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 

Verantwortlichen zu verlangen, 

- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO: 

Das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel ist dies die 

Aufsichtsbehörde des üblichen Aufenthaltsorts oder Arbeitsplatzes des Betroffenen oder der 

Ort des Sitzes des Vereins. 

- das Recht auf Widerruf einer Einwilligung nach Artikel 7 Abs. 3 DSGVO 

Das Recht nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 

dem Verein für die Zukunft widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird 

 

8. Widerspruchsrecht 
 

Sofern die Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) 

DSGVO verarbeitet werden, besteht das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung einzulegen. Sofern von dem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht werden soll, 

genügt eine E-Mail an: mitgliederservice@tsv-neudorf.de 

 

9. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 
 

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich aufgrund des Mitgliedsantrags und daher 

auf Anfrage der betroffenen Person selbst im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben. 

 

 

Stand: Juni 2023   
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